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Text 

b) nicht entscheidungsfähiger Personen 

§ 253. (1) Eine medizinische Behandlung an einer volljährigen Person, die nicht entscheidungsfähig 
ist, bedarf der Zustimmung ihres Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachsenenvertreters, dessen 
Wirkungsbereich diese Angelegenheit umfasst. Er hat sich dabei vom Willen der vertretenen Person 
leiten zu lassen. Im Zweifel ist davon auszugehen, dass diese eine medizinisch indizierte Behandlung 
wünscht. 

(2) Der Grund und die Bedeutung der medizinischen Behandlung sind auch einer im 
Behandlungszeitpunkt nicht entscheidungsfähigen Person zu erläutern, soweit dies möglich und ihrem 
Wohl nicht abträglich ist. 

(3) Die Zustimmung des Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachsenenvertreters ist nicht 
erforderlich, wenn mit der damit einhergehenden Verzögerung eine Gefährdung des Lebens, die Gefahr 
einer schweren Schädigung der Gesundheit oder starke Schmerzen verbunden wären. Dauert die 
medizinische Behandlung voraussichtlich auch nach Abwendung dieser Gefahrenmomente noch an, so ist 
sie zu beginnen und unverzüglich die Zustimmung des Vertreters zur weiteren Behandlung einzuholen 
bzw. das Gericht zur Bestellung eines Vertreters oder zur Erweiterung seines Wirkungsbereichs 
anzurufen. 

(4) Hat die im Behandlungszeitpunkt nicht entscheidungsfähige Person die medizinische 
Behandlung in einer verbindlichen Patientenverfügung abgelehnt und gibt es keine Hinweise auf die 
Unwirksamkeit der Patientenverfügung, so muss die Behandlung ohne Befassung eines Vertreters 
unterbleiben. 
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